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Einleitung

Während des Studiums war dem Verfasser dieser Arbeit die mittelbare Täterschaft in 
Form des Opfers als „Werkzeug gegen sich selbst“1 stets ein Rätsel. Ursache dieses Rätsels 
war dabei freilich nicht eine vermeintliche besondere inhaltliche Schwierigkeit. Viel-
mehr hat sich dem Verfasser die Notwendigkeit dieser Fallkonstellation nicht erschlos-
sen. Denn auch in den Fällen, in denen zwischen dem Täterverhalten und dem Er-
folgseintritt noch ein unmittelbar erfolgsauslösendes Opferverhalten steht, gibt es einen 
kausalen Verursachungsbeitrag, sodass man das Opferverhalten auch im Rahmen der 
objektiven Zurechnung berücksichtigen kann, ohne dem Täter das Verhalten des Opfers 
zuzurechnen.2

Weiterhin stellt sich die Frage, in welchen Fällen das Opferverhalten einbezogen wer-
den muss und wann es ausgeblendet werden kann: Wenn A eine Bärenfalle auslegt, in 
die B tritt, ist die Bedeutung des Opferverhaltens offenkundig. Aber was ist, wenn A 
einen Speer so wirft, dass er den laufenden B trifft, sich also – im Gegensatz zur Kon-
stellation einer stationären Bärenfalle – Speer und er gleichzeitig ineinander bewegen? 
Und wie ist ein Fall zu behandeln, in dem A auf den stehenden B schießt, aber B durch 
eine (kontrollierbare) atmungsbedingte Bewegung des Brustkorbes den Eintrittsort der 
Kugel um einige Millimeter verändert, sodass die Kugel statt an einer Rippe abzuprallen 
in die Lunge eintritt – oder sich die Wunde nur um ein paar Millimeter nach rechts 
verschiebt?3 Gerade im letzten Fall erscheint es absurd, von einer Tatbegehung in mit-
telbarer Täterschaft auszugehen, da aufgrund ständiger Minimalbewegungen der Opfer 
nahezu jede Körperverletzung eine solche in mittelbarer Täterschaft mit dem Opfer als 
Werkzeug gegen sich selbst wäre. Wo zieht man dann aber die Grenze und warum ist dies 
bedeutend, wenn die Verhaltenszurechnung doch ohnehin für das Ergebnis unerheblich 
ist, da es einen kausalen Verursachungsbeitrag gibt?

Wenn allerdings beim Einsatz des Opfers als Werkzeug gegen sich selbst möglicher-
weise direkt auf den kausalen Verursachungsbeitrag abgestellt werden kann, drängte 
sich dem Verfasser bereits ein nächster Schritt auf: Zur Prüfung einer Tatbegehung in 
mittelbarer Täterschaft wird auch bei Drei-Personen-Konstellationen ein kausaler Ver-

1  Vgl. dazu etwa BGHSt 32, 38 (42) = 1 StR 168/83; 64, 121 (126) = 5 StR 132/18; BGH NStZ 2024, 
605 (607 f.) = 4 StR 81/23; Bottke, GA 1983, 22 (31); Heckler, NStZ 1999, 79 (80); Jäger, AT, Rn. 407, 
545; Koch, JuS 2008, 399 (400); Kudlich, JuS 1997, L 69 (L 70 f.); ders., JuS 2002, 27 (27); Kühl, AT, 
§ 20 Rn. 43; Matt/Renzikowski/Haas, § 25 Rn. 37; Rönnau, JuS 2014, 109 (112); Weddig, Giftfalle, 
S. 21, 26 f., 51 ff.; Wessels/Beulke/Satzger, StrafR AT, Rn. 852.

2  Zur Verhaltenszurechnung BGHSt 43, 177 (180) = 1 StR 234/97; OLG Stuttgart NStZ 2016, 155 
(156) = 2 Ss 94/15; Haas, ZStW 119 (2007), 519 (542); Jäger, AT, Rn. 336; Kühl, AT, § 20 Rn. 42; Lobe, 
AT, S. 128; Matt/Renzikowski/Haas, § 25 Rn. 5; SK-StGB/Hoyer, § 25 Rn. 40; TK-StGB/‌Weißer, § 25 
Rn. 6; Wessels/Beulke/Satzger, StrafR AT, Rn. 845.

3  Vgl. auch Frister, StrafR AT, § 25 Rn. 9.
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ursachungsbeitrag verlangt.4 Diesen könnte man doch ebenfalls heranziehen. Dass da-
zwischen der Tatnächste geschaltet ist, steht dem nach der Äquivalenztheorie, die alle 
Ursachen auf Kausalitätsebene als gleichwertig behandelt,5 nicht entgegen. Auch hält 
das normative Korrektiv der zu weiten äquivalenten Kausalität, die objektive Zurech-
nung, mit dem eigenverantwortlichen Dazwischentreten Dritter eine Fallgruppe bereit, 
die zumindest grundsätzliche Ähnlichkeiten zur Frage der Tatherrschaft im Rahmen der 
mittelbaren Täterschaft aufweist. Denn wenn die Werkzeugqualität des Tatnächsten auf 
ein Strafbarkeitsdefizit zurückzuführen ist, fehlt es mindestens regelmäßig an der Eigen-
verantwortlichkeit. Umgekehrt würde in Fällen der Anstiftung oder Beihilfe zumeist ein 
eigenverantwortliches Dazwischentreten des Haupttäters vorliegen.

Es wuchs im Verfasser also die Erkenntnis: Möglicherweise ist die Verhaltenszurech-
nung der h.M. im Rahmen der mittelbaren Täterschaft überflüssig und man kann stets 
auf den kausalen Verursachungsbeitrag abstellen, wobei man als Abgrenzungskriterium 
zur Teilnahme oder gar zur Straflosigkeit die objektive Zurechnung heranziehen kann. 

Dabei wäre ein Rückgriff auf Vorverhalten des Täters nichts fundamental Neues: 
Neben dem Tatbestandsmodell der actio libera in causa6 sind hier Fälle des mehraktigen 
Geschehens wie der Jauchegruben-Fall7, der Blutrausch-Fall8 oder der Scheunenmord-
Fall9 zu nennen. Auch in Drei-Personen-Konstellationen kennt die h.M. Sachverhalte, in 
denen die Kausalkette durch das Verhalten Dritter hindurchführt und anschließend ge-
prüft wird, ob dieses Drittverhalten den Zurechnungszusammenhang unterbricht. Dies 
zeigen etwa die Fälle ärztlicher Kunstfehler10 oder eines vermeintlichen Regressverbots 
wie der Amoklauf von Winnenden11 unter dem Stichwort der Abgrenzung nach Ver-
antwortungsbereichen.12

4  Ausdrücklich Jäger, AT, Rn. 347: „Verursachungsbeitrag“; Vgl. auch Rengier, AT, § 43 Rn. 5: „zu-
rechenbare Verursachung der Tatbestandsverwirklichung durch tatbeherrschende Steuerung des Tatnäch-
sten“.

5  BGHSt 1, 332 (333) = 2 StR 391/51; BeckOK StGB/Eschelbach, § 212 Rn. 10; BeckOK StGB/‌ 
Heuchemer, §  13 Rn.  11; Frister, StrafR  AT, §  9 Rn.  1; MüKo-StGB/Freund/Rostalski, Vor  §§  13  ff. 
Rn. 332; Rengier, AT, § 13 Rn. 3.

6  Beispielsweise Berendt, Affekt und Vorverschulden, S. 66 ff.; Bruckauf in: Ebert, FB AT, S. 113 f.; 
Jäger, AT, Rn. 260; Lampe, in: ders. (Hrsg.), Verantwortung und Recht, S. 286 (292); LK-StGB/Verrel/
Linke/Koranyi, § 20 Rn. 198; Puppe, JuS 1980, 346 (347 ff.); Rengier, AT, § 25 Rn. 15; Roxin, FS f. Lack-
ner, 1987, S. 307 (314); ders./Greco, AT I, § 20 Rn. 59; Satzger, JURA 2006, 513 (514 ff.); SK-StGB/
Rogall, § 20 Rn. 72, 81; Wessels/Beulke/Satzger, StrafR AT, Rn. 657, 661 ff. Vgl. auch Kapitel 3 Fn. 926.

7  BGHSt 14, 193 = 5 StR 77/60.
8  BGHSt 23, 133 = 2 StR 376/69.
9  BGH NStZ 2016, 721 = 4 StR 223/15.
10  Vgl. dazu etwa OLG Celle NJW 1958, 271 (272) = 1 Ss 177/57; OLG Koblenz NJW 2008, 3006 

(3007) = 5 U 1236/07; OLG Stuttgart JZ 1980, 618 (620 f.) = 2 Ss 886/79; BeckOK StGB/Eschelbach, 
§ 227 Rn. 9; Burgstaller, FS f. Jescheck, 1985, S. 357 (364 ff.); Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten 
und Zurechnung des Erfolgs, S. 432 f.; Jäger, AT, Rn. 50; Otto, JuS 1974, 702 (709); ders., NJW 1980, 
417 (422); Rengier, Erfolgsqualifizierte Delikte und verwandte Erscheinungsformen, S. 164  f.; Roxin/
Greco, AT I, § 11 Rn. 141 ff.; Rudolphi, JuS 1969, 549 (556); SK-StGB/Jäger, Vor § 1 Rn. 134; TK-
StGB/Schuster, § 15 Rn. 169; Wolter, Objektive und personale Zurechnung, S.  347; vgl. auch BGH 
NStZ 2009, 92 (93) = 3 StR 190/08.

11  BGH NStZ 2013, 238 = 1 StR 359/11.
12  Allgemein zur Abgrenzung nach Verantwortungsbereichen auch Frister, StrafR AT, § 10 Rn. 12 ff.; 

Jäger, AT, Rn. 72 ff.; Kühl, AT, § 4 Rn. 83 ff.; Rengier, AT, § 13 Rn. 87 ff.; Roxin/Greco, AT I, § 11 
Rn. 137 ff.; Wessels/Beulke/Satzger, StrafR AT, Rn. 283 ff.
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Die hier vorgelegte Arbeit ist daher auf die Untersuchung der Frage gerichtet, in-
wiefern bei der mittelbaren Täterschaft auf den kausalen Verursachungsbeitrag abgestellt 
werden kann und damit die mittelbare Täterschaft nicht als Zurechnungsmechanismus 
in Bezug auf fremde Tatbeiträge, sondern vielmehr als Zurechnungsbegrenzung hin-
sichtlich der objektiven Zurechnung des Erfolgs zum (mittelbaren) Täter verstanden 
werden kann. Dabei wird zu zeigen sein, dass die Handlungszurechnung der h.M. und 
das Verständnis des § 25 I StGB mit zwei sich gegenseitig ausschließenden Täterschafts-
formen Ursachen für Friktionen und Begründungsschwierigkeiten sind, die durch ein 
Abstellen auf den kausalen Verursachungsbeitrag und die damit verbundene Behandlung 
nach allgemeinen Zurechnungsgrundsätzen vermieden werden. 

Hierfür soll zunächst einmal in Kapitel  1 das bisherige Verständnis von mittelba-
rer Täterschaft und objektiver Zurechnung dargestellt werden.13 Dabei werden solche 
Schwierigkeiten herausgearbeitet, die sich aus dem Grundkonzept der mittelbaren Tä-
terschaft als Zurechnungsmechanismus und zugleich als vollkommen eigene Täterform 
ergeben. 

Kapitel 2 soll dann weitere, allgemeinere Schwierigkeiten dieses Verständnisses her-
ausarbeiten, die sich aus der zweifelhaften Notwendigkeit zweier normativer Einschrän-
kungen der strafrechtlichen Haftung für einen nach der Äquivalenztheorie kausal ver-
ursachten Erfolg, aus den unterschiedlichen Anforderungen an die Zurechnung beim 
Vorsatz- und beim Fahrlässigkeitsdelikt, aus Begründungsschwierigkeiten der h.M. in 
einigen Fallgruppen des Täters hinter dem Täter sowie aus Friktionen und Inkonsis-
tenzen der h.M. in Bezug auf eigenhändige Delikte und den Zeitpunkt der Tat ergeben 
können.14

In Kapitel 3 wird der eigene Ansatz, die mittelbare Täterschaft in die objektive Zurech-
nung zu inkorporieren, dargestellt.15 Hier soll nachgewiesen werden, dass nach gering-
fügiger Modifikation der Definition der objektiven Zurechnung die Verwirklichung der 
Täterschaft „durch einen anderen“ einen ausgestanzten Spezialfall der Verwirklichung 
„selbst“ darstellt. Diese Eigentäterschaft aus § 25 I StGB erfasst daher sämtliche Sachver-
halte, in denen der Handelnde den Erfolgseintritt mit Vorsatz zurechenbar verursacht. 
Die Tatbegehung „durch einen anderen“ aus § 25  I Var.  2 StGB meint solche Fälle, 
in denen in der Kausalkette zwischen Erstverhalten und Erfolgseintritt das Verhalten 
eines Dritten vorliegt, also auch Konstellationen, die bereits von der h.M. als unmittel-
bare Täterschaft im Rahmen der objektiven Zurechnung diskutiert werden, wie etwa 
den berühmten Pflegemutter-Fall,16 in dem ein Dritter das Werk der Ersthandelnden 
zu Ende bringt. Tatbestandsbegründend wirkt daher – und dies wird die Erkenntnis der 
Arbeit sein – keine Zurechnung des Werkzeugverhaltens, sondern vielmehr bereits die 
mit dem Erstverhalten des Hintermanns geschaffene Gefahr, soweit der Zurechnungs-
zusammenhang zu diesem trotz des Verhaltens des Werkzeugs fortbesteht. Anlass für 
ein solches Fortbestehen können beispielsweise Defizite sein, müssen es jedoch nicht. 
Maßgeblich sind vor allem Überlegungen zur Eigenverantwortlichkeit des Dazwischen-

13  S. 5 ff.
14  S. 115 ff. 
15  S. 141 ff.
16  BGH NStZ 2001, 29 = 2 StR 204/00.
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tretens sowie zur täterschaftlichen Verantwortung für den Erfolgseintritt. Diese ist nor-
mativ auf Grundlage einer faktisch verstandenen Tatherrschaft zu bestimmen, wobei 
gesetzliche Wertungen die Verantwortung trotz fehlender Tatherrschaft begründen oder 
bei bestehender Tatherrschaft abdrängen können. Hierdurch kann der vorgeschlagene 
Ansatz einige Fallgruppen des Täters hinter dem Täter ohne großen Begründungsauf-
wand erklären, insbesondere beim manipulierten error in persona vel obiecto und beim 
graduellen Tatbestandsirrtum. Weiter wird der Ansatz bei seiner Anwendung auf allge-
meine Lehren insbesondere eine von der h.M. bislang nicht anerkannte Fallgruppe des 
Rücktritts offenbaren, nämlich durch Verhindern der Vollendung der Tat, indem der 
Zurechnungszusammenhang durch (Wieder-)Herstellung der Eigenverantwortlichkeit 
des dazwischentretenden Dritten bzw. Opfers unterbrochen wird. Auch wird zu belegen 
sein, dass das Abstellen auf den Verursachungsbeitrag eigenhändige Delikte konsistent 
erklären kann.



Kapitel 1: 

Bisheriges Verständnis von mittelbarer Täterschaft  
und objektiver Zurechnung

§ 1  Bisheriges Verständnis der mittelbaren Täterschaft

I.  Täterbegriffe des StGB

Im deutschen Strafrecht wird beim Vorsatzdelikt zwischen Täterschaft (§  25 StGB) 
und Teilnahme (§§ 26, 27 StGB) unterschieden. Diese Differenzierung ergibt sich aus 
§ 28 II StGB und folgt im Gegensatz zum Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 14 OWiG) 
und dem österreichischen Strafrecht (§§ 12 ff., 32 ff. öStGB) dem dualistischen Beteili-
gungssystem.1 Beim Fahrlässigkeitsdelikt dagegen gibt es keine Beteiligungsformen, da 
§§ 26 f. StGB die Teilnahme an einer vorsätzlichen Haupttat verlangen. Deshalb nimmt 
die h.M. hier den Einheitstäterbegriff an.2 Dabei werden verschiedene Täterbegriffe, also 
Grundverständnisse der Täterschaft, diskutiert.

1.  Extensiver Täterbegriff

Der extensive Täterbegriff geht mit dem Einheitstäterbegriff einher und davon aus, dass, 
wer den tatbestandsmäßigen Erfolg verursache, grundsätzlich Täter sei.3 Demnach wä-
ren auch Anstifter und Gehilfe in der Regel grundsätzlich Täter, weil sie kausal für den 
tatbestandsmäßigen Erfolg wären, §§ 26  f. StGB wären folglich Strafeinschränkungs-
gründe.4 Dieser Täterbegriff wird weitgehend als unvereinbar mit dem geltenden Recht 
betrachtet.5 Dies wird auf verschiedene Aspekte zurückgeführt. So wird der Wortlaut des 
§ 25 I StGB herangezogen, nach dem Täter ist, „wer die Straftat […] begeht“ und nicht, 
„wer den tatbestandsmäßigen Erfolg […] verursacht“.6 Auch sollen Sonderdelikte bzw. 
eigenhändige Delikte zeigen, dass §§ 26  f. StGB die Strafbarkeit nicht einschränken, 

1  Bloy, Beteiligungsform als Zurechnungstypus im Strafrecht, S.  166; MüKo-StGB/Scheinfeld, 
Vor § 25 Rn. 4; Rotsch, Einheitstäterschaft, S. 177 ff., 192 ff.; Triffterer, Die österreichische Beteiligungs-
lehre, S. 36; Wessels/Beulke/Satzger, StrafR AT, Rn. 797 f.

2  Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, S. 303; Jescheck/Weigend, AT, 
S.  654  f., 664  f.; Kamps, Ärztliche Arbeitsteilung und strafrechtliches Fahrlässigkeitsdelikt, S.  140; 
MüKo-StGB/Scheinfeld, § 25 Rn. 295; krit. Otto, JuS 1974, 702 (705); Schmidhäuser, StuB AT, § 10 
Rn. 40; vgl. auch Stratenwerth/Kuhlen, AT, § 15 Rn. 74. 

3  BGHSt 3, 4 (5) = 1 StR 837/51; Roxin, AT II, § 25 Rn. 4 m. w. N.; Schmidhäuser, StuB AT, § 10 
Rn. 7.

4  Baumann, NJW 1962, 374 (375); MüKo-StGB/Scheinfeld, Vor § 25 Rn. 6; Roxin, AT  II, § 25 
Rn. 4; TK-StGB/Weißer, Vor §§ 25 ff. Rn. 7 m. w. N.

5  Jescheck/Weigend, AT, S. 651; LK-StGB/Schünemann/Greco, Vor § 25 Rn. 12 ff.; MüKo-StGB/‌Schein-
feld, Vor § 25 Rn. 7; Roxin, AT II, § 25 Rn. 4; TK-StGB/Weißer, Vor §§ 25 ff. Rn. 8 m. w. N.

6  MüKo-StGB/Scheinfeld, Vor § 25 Rn. 7; Roxin, AT II, § 25 Rn. 4.
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sondern erweitern: Wer ein solches Delikt nicht eigenhändig begehe oder wem die not-
wendige Sondertäterqualität fehle, etwa bei der Anstiftung zum Meineid, könne trotz 
Kausalität für den Erfolgseintritt, nicht als Täter bestraft werden, sodass die Teilnahme-
regelungen nicht strafeinschränkend, sondern straferweiternd wirken.7 

Diese beiden Argumente sind freilich nicht zwingend: Denn das Wortlautargument 
ist als solches nur tragfähig, wenn man davon ausgeht, dass ein Erfolgseintritt notwen-
dige Voraussetzung eines jeden Delikts ist. Dies ist jedoch zu bezweifeln: Schon der 
Versuch, der selbst beim Erfolgsdelikt keinen zurechenbar verursachten Erfolg verlangt, 
spricht dagegen. Hier mag man jedoch einwenden, dass der Erfolg in diesem Fall zu-
mindest vom Tatentschluss erfasst wäre und dies genüge, damit der hypothetische Alter-
nativwortlaut erfüllt wäre. Allerdings widersprechen auch in diesem Fall die schlichten 
Tätigkeitsdelikte, die per Definition auf einen von der Tathandlung abtrennbaren Erfolg 
verzichten,8 dem Wortlautargument. Man müsste den Erfolg im Sinne der Alternativfor-
mulierung so verstehen, dass damit der Tatbestand der Norm aus dem Besonderen Teil 
gemeint ist, also etwa auch das Eindringen in eine geschützte Räumlichkeit i. S. d. § 123 
StGB. Es liefe also auf eine weitere Alternativformulierung hinaus, nämlich „Täter ist, 
wer die Tatbestandsmerkmale […] erfüllt“. Dass sich diese Formulierung hinreichend 
von der im Gesetz gewählten unterscheidet, um daraus auch ohne Anhaltspunkte in den 
Gesetzesmaterialien eine Entscheidung des Gesetzgebers gegen den extensiven Täterbe-
griff abzuleiten, erscheint zumindest nicht alternativlos.

Auch die Existenz von Sonderdelikten und eigenhändigen Delikten spricht nicht 
zwingend gegen den extensiven Täterbegriff. Denn daraus, dass die Anstiftung und Bei-
hilfe in der Regel strafbarkeitseinschränkend wirken würden, lässt sich nicht ableiten, 
dass dies immer so sein muss. Sonderdelikte und eigenhändige Delikte haben ihre Ein-
schränkung im Tatbestand der Norm aus dem Besonderen Teil, etwa durch das Merkmal 
„als Zeuge“ (§ 153 StGB). Die Existenz von Anstiftung und Beihilfe würde diese Ein-
schränkung wieder etwas eingrenzen, selbst wenn man dem extensiven Täterbegriff folgt. 

Teilweise wird zudem darauf hingewiesen, dass die Begründung einer Täterschaft 
durch jeden kausalen Beitrag in Widerspruch zur Begrenzungsfunktion des gesetzlichen 
Tatbestands stehe und eine täterschaftliche Kausalhaftung mit dem verantwortungs-
basierten und damit auch verantwortungsbegrenzenden Menschenbild des deutschen 
Strafrechts kaum vereinbar sei.9 Auch diese Einwände erscheinen nicht zwingend. Denn 
über die Notwendigkeit einer normativen Einschränkung der weiten Kausalität besteht 
weitgehend Einigkeit.10 Eine Notwendigkeit, die Kausalhaftung auf zwei verschiedenen 
Ebenen wertend zu begrenzen, ist hingegen nicht ersichtlich.11

7  LK-StGB/Schünemann/Greco, Vor § 25 Rn. 13; MüKo-StGB/Scheinfeld, Vor § 25 Rn. 7; Roxin, 
AT II, § 25 Rn. 4.

8  Roxin/Greco, AT I, § 10 Rn. 54, 103; Wessels/Beulke/Satzger, StrafR AT, Rn. 39, 222.
9  Jescheck/Weigend, AT, S. 651; Roxin, AT II, § 25 Rn. 4; TK-StGB/Weißer, Vor §§ 25 ff., Rn. 8.
10  Vgl. dazu S. 60 ff.
11  Näher dazu S. 115 ff. Auch Roxin deutet eine Überlappung von Täterschaft und objektiver Zu-

rechnung an, wenn er darauf hinweist, dass eine fahrlässige Teilnahme nach den Kriterien für die objek-
tive Zurechnung zu bestimmen wäre, Roxin, AT II, § 25 Rn. 9; vgl. auch Jäger, FS f. Schroeder, 2006, 
S. 241 (250 ff.), der aber davon ausgeht, dass die allgemeine objektive Zurechnung hinter die speziellere 
Zurechnungsregel des § 25 StGB zurückzutreten habe.
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Dennoch sprechen die überzeugenderen Argumente zumindest beim Vorsatzdelikt 
gegen den extensiven Täterbegriff. Denn ein extensiver Täterbegriff kann die Rechts-
folgen der §§ 26  f. StGB nicht erklären. So mag man gegen den Einwand, dass eine 
Strafreduktion für die Beihilfe in § 27 StGB inkonsequent erscheine,12 anführen, dass 
diese Reduktion Ursache und Folge der regelmäßig strafeinschränkenden Wirkung des 
§ 27 StGB ist und daher eine gesetzgeberische Grundsatzentscheidung, um der geringe-
ren Rolle des Gehilfen im Rahmen des Tatgeschehens Rechnung zu tragen. Doch dass 
§ 26 StGB mit der tätergleichen Bestrafung explizit normiert wird, lässt sich mit einem 
extensiven Täterbegriff nur schwer erklären.13

Auch das Erfordernis einer vorsätzlichen Haupttat im Rahmen der Teilnahme unter-
stützt die Einwände gegen den extensiven Täterbegriff.14 Zur Verdeutlichung dieses Ar-
guments stelle man sich folgenden Fall vor (Giftliefer-Fall):15 T möchte von Apotheker 
A die Standard-Medikamente für seinen chronisch kranken Freund O abholen und ver-
langt deshalb „die nötigen Mittel“. A weiß von einem heftigen Streit zwischen T und O 
und glaubt deshalb, T meine mit den „nötigen Mitteln“ nicht die Medikamente, son-
dern Gift. Da er Sympathie für die im Streit von T vertretene Position hat, will er dessen 
vermeintliches Ansinnen unterstützen und übergibt T ein tödlich wirkendes Gift, das 
den Medikamenten des O zum Verwechseln ähnlich sieht. T flößt das Mittel dem O im 
Glauben, es handle sich um die übliche Medikation, mit tödlichen Folgen ein.

T hat mangels Vorsatz keinen Totschlag16 an O begangen. Dementsprechend kann 
A auch keine (vollendete) Beihilfe zum Totschlag geleistet haben, da § 27 StGB eine 
vorsätzliche Haupttat voraussetzt, T allerdings vorsatzlos handelt. Eine mittelbare Täter-
schaft nach § 25 I Alt. 2 StGB liegt jedoch auch nicht vor, da A die Vorsatzlosigkeit und 
damit das Strafbarkeitsdefizit des T nicht kennt, also keinen Vorsatz hinsichtlich der 
Voraussetzungen der mittelbaren Täterschaft aufweist. Strukturell liegen also eine fahr-
lässige mittelbare Täterschaft und eine versuchte Beihilfe vor. Letztere ist straflos, was 
eine vom Gesetzgeber bewusst getroffene und vom Rechtsanwender hinzunehmende 
Grundsatzentscheidung darstellt. Eine mögliche Fahrlässigkeitsstrafbarkeit erfasst den 
Vorsatzvorwurf nicht.17 Hinsichtlich des auf den Gifttod des O gerichteten Vorsatzes 
bleibt A also straflos.

Dieses Ergebnis ist mit einem extensiven Täterbegriff, nach dem jeder Täter ist, der 
den Erfolg vorsätzlich verursacht, nur schwer in Einklang zu bringen. Freilich ist auch 
dieses Argument nicht zwingend, da man in das Erfordernis einer vorsätzlichen Haupt-
tat auch bei einem extensiven Täterbegriff die Straflosigkeit der Beihilfe zum unvorsätz-
lichen Delikt hineinlesen kann. Doch der extensive Täterbegriff muss an verschiedenen 
Stellen, wie hier gezeigt, Einschränkungen und damit Durchbrechungen der eigenen 
Konzeption vornehmen, ohne die explizite Regelung des § 26 StGB erklären zu können, 

12  TK-StGB/Weißer, Vor §§ 25 ff. Rn. 8.
13  TK-StGB/Weißer, Vor §§ 25 ff. Rn. 8.
14  LK-StGB/Schünemann/Greco, Vor § 25 Rn. 14; Roxin, AT II, § 25 Rn. 5. 
15  Nach Roxin, AT II, § 26 Rn. 36.
16  Mordmerkmale werden an dieser Stelle ausgeblendet, da sie keine Auswirkungen auf die Frage des 

Täterbegriffs haben. Es läge hier zumindest objektiv Heimtücke nahe, diese scheitert aber ebenfalls auf 
subjektiver Ebene.

17  Vgl. dazu Roxin, AT II, § 26 Rn. 26, insb. Fn. 41.
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während der restriktive Täterbegriff in einem dualistischen Beteiligungssystem den eige-
nen Grundsätzen treu bleibt und die explizite Nennung der Anstiftung mit tätergleicher 
Bestrafung ohne Weiteres erklären kann.

2.  Restriktiver Täterbegriff

Vorzugswürdig ist aus den zuvor genannten Gründen beim Vorsatzdelikt ein restrik-
tiver Täterbegriff. Dieser geht davon aus, dass sich Täterschaft auf das Verhalten, das 
die Tatbestände des Besonderen Teils beschreiben, beschränkt.18 Zunächst erfasste der 
Begriff nur die eigenhändige Täterschaft, wurde aber dann um die mittelbare und die 
Mittäterschaft ergänzt.19 Demgegenüber wirken Anstiftung und Beihilfe strafbarkeitser-
weiternd.20 Nach welchen Kriterien die Abgrenzung zwischen Täter und Teilnehmer zu 
bestimmen ist, ist im Weiteren umstritten, darauf soll jedoch anschließend beschränkt 
auf die mittelbare Täterschaft eingegangen werden.21

Beim Fahrlässigkeitsdelikt folgt das Gesetz dagegen dem Einheitstäterbegriff,22 diffe-
renziert also nicht zwischen Täterschaft und Teilnahme. Vor diesem Hintergrund ist um-
stritten, ob der restriktive Täterbegriff auch auf Fahrlässigkeitsdelikte Anwendung findet 
oder ob bei diesen ein extensiver Täterbegriff vorzugswürdig ist.23 Da der Schwerpunkt 
dieser Untersuchung auf Konstellationen der mittelbaren Täterschaft liegt und damit 
regelmäßig Vorsatzstrafbarkeiten betrifft, soll dieser Streit hier nicht vertieft dargestellt 
werden. Da erstens das Gesetz bei der Fahrlässigkeit gerade nicht zwischen den verschie-
denen Beteiligungsformen unterscheidet, zweitens §  18 StGB zeigt, dass auch einem 
Teilnehmer die bloß fahrlässig verursachte schwere Folge zugerechnet werden kann,24 
und drittens die Erfolgszurechnung beim Fahrlässigkeitsdelikt generell weiter ist als beim 
Vorsatzdelikt,25 sprechen die besseren Gründe wohl für die h.M., die im Rahmen der 
Fahrlässigkeitsdelikte dem Einheitstäterbegriff und damit auch einem extensiven Täter-
verständnis folgt.26

18  Herzberg, JuS 1974, 237 (238); Roxin, AT II, § 25 Rn. 5.
19  TK-StGB/Weißer, Vor §§ 25 ff. Rn. 4 m. w. N.
20  TK-StGB/Weißer, Vor §§ 25 ff. Rn. 4 f. m. w. N.
21  S. 9 ff.
22  Vgl. S. 5.
23  Vgl. dazu etwa Rotsch, Einheitstäter, S. 198; Schlehofer, FS f. Herzberg, 2008, S. 355 (355 ff., 377); zu-

sammenfassend für den extensiven Täterbegriff MüKo-StGB/Scheinfeld, § 25 Rn. 295; dagegen Bringewat, 
Grundbegriffe des Strafrechts, Rn. 630; TK-StGB/Weißer, Vor §§ 25 ff. Rn. 6, je m. w. N.

24  Schlehofer, FS f. Herzberg, 2008, S. 355 (371 f.).
25  Ausführlich dazu unten, S. 120 ff.
26  BGH BeckRS 2012, 9450 Rn. 35 (insofern nicht in NStZ 2013, 238 abgedruckt) = 1 StR 359/11; 

LG Karlsruhe StV 2019, 400 (404) = 4 KLs 608 Js 19580/17; Bottke, Täterschaft und Gestaltungsherr-
schaft, S. 25 f.; Bruns, Kritik der Lehre vom Tatbestand, S. 68; MüKo-StGB/Scheinfeld, § 25 Rn. 295; 
Renzikowski, JR 2001, 248 (248); Schlehofer, FS f. Herzberg, 2008, S. 355 (377). 
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II.  Die Tatherrschaft als Grundlage zur Bestimmung des mittelbaren Täters 

Die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme ist umstritten, insbesondere bei 
der Mittäterschaft.27 Die mittelbare Täterschaft wird heute hingegen maßgeblich auf 
Basis der Tatherrschaftslehre bestimmt.28

In einer neuen Entscheidung29 möchte der BGH die Beihilfe zur Selbsttötung von 
der Fremdtötung in mittelbarer Täterschaft zwar (wie bei der Mittäterschaft) auf Grund-
lage seiner normativen Kombinationstheorie abgrenzen,30 stellt jedoch in der Subsum-
tion maßgeblich auf Kriterien der objektiven Tatherrschaft ab (Sonderstellung als Arzt, 
„überragende Verhinderungsmacht“, Herabsenkung der Hemmnisse)31 und bleibt die 
Benennung weiterer Kriterien schuldig.32 Auf solche kam es im konkreten Fall aufgrund 
der gegebenen Tatherrschaft und mangels entgegenstehender Anhaltspunkte auch gar 
nicht an. Jäger vermutet daher, der BGH wolle sich die Tür zu einer straflosen Sui-
zidbeihilfe auch bei fehlender Freiverantwortlichkeit des Suizidenten für künftige Fälle 
offenhalten, damit auch Personen mit schwersten psychischen Beeinträchtigungen die 
Möglichkeit erhalten bleibe, Hilfe beim Suizid in Anspruch zu nehmen.33 Ob hierfür ein 
Weg über das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben34 bzw. eine verfassungskonforme 
Auslegung des § 212 StGB oder § 216 StGB35 nicht sinnvoller gewesen wäre, sei dahin-
gestellt. Es wäre allerdings wohl eine Überinterpretation dieser Entscheidung, hieraus 
eine allgemeine Abkehr der Rechtsprechung vom Tatherrschaftsgedanken im Rahmen 
der mittelbaren Täterschaft abzuleiten. Jedenfalls bedarf die normative Kombinations-
theorie hier keiner näheren Betrachtung, da – wie im dritten Teil noch zu zeigen sein 
wird36 – die Abgrenzung zwischen mittelbarer Täterschaft und Teilnahme auf Basis eines 
Verantwortungskriteriums zu erfolgen hat, für welches wiederum die Tatherrschaft den 
Einstieg darstellt. Deren Grundlagen sollen im Folgenden beleuchtet werden.

1.  Entwicklung durch Lobe, Welzel, Gallas und Maurach

Soweit ersichtlich geht die Tatherrschaftslehre auf Lobe zurück,37 der sie in seiner Kom-
mentierung zum Allgemeinen Teil aus der subjektiven Theorie ableitet:38 Demnach sei 

27  Ausführlich etwa MüKo-StGB/Scheinfeld, § 25 Rn. 4 ff., 188 ff.
28  Übersicht zur Rspr. bei Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, S. 757 m. Fn. 399.
29  BGH NStZ 2025, 480 = 4 StR 265/24.
30  BGH NStZ 2025, 480 (482) = 4 StR 265/24.
31  BGH NStZ 2025, 480 (483) = 4 StR 265/24.
32  So auch die Kritik von Jäger, JA 2026, 80 (83).
33  Jäger, JA 2026, 80 (83). Auch Hecker, JuS 2025, 1170 (1172) stellt beim Hintermann nur auf die 

Tatherrschaft ab und fokussiert sich in seiner Anmerkung auf die Freiverantwortlichkeit des Suizidenten.
34  BVerfGE 153, 182 (259 ff.) = 2 BvR 2347/15 u. a.
35  Angedeutet in BGHSt 67, 95 (102 f.) = 6 StR 68/21 m. w. N., methodisch müsste man wohl von 

einer teleologischen Reduktion ausgehen.
36  S. 165 ff.
37  So auch LK-StGB/Schünemann/Greco, § 25 Rn. 10; Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, S. 72, 

dort (S. 67 ff.) auch zu den Vorläufern.
38  5. Auflage des Leipziger Kommentars, dahingehend auch als Sonderdruck erschienen: Lobe, AT, 

S. 122 f. (Nachweis auch für die folgenden Aussagen im Text). Die Ableitung aus der subjektiven Theorie 
wird besonders deutlich, wenn Lobe auf S. 131 den Fall des dolosen Werkzeugs mit bloßem Gehilfenvor-
satz für eine mittelbare Täterschaft ausreichen lässt.
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nicht nur das Vorliegen eines Willens, die Tat als eigene zu begehen, wesentlich für 
die Täterschaft. Vielmehr müsse dieser Wille auch die seiner Verwirklichung dienende 
Ausführung beherrschen und lenken. Nur dann könne man eine eigene Tätigkeit und 
einen Willen, die Tat als eigene zu begehen, annehmen. Lobe ging daher von einem ge-
mischten Ansatz aus, der subjektiv verlangt, dass der Täter den Erfolg „durch seine vom 
Willen ausgelöste Handlung“39 verursacht, und objektiv erfordert, dass die Handlung 
„in ihrer Ausführung tatsächlich vom Willen beherrscht und gelenkt“40 wird. Um die-
se objektive Dimension abzubilden, verlangte Lobe nicht nur animus auctoris, sondern 
„animus domini in Verbindung mit dem entsprechenden wirklichen dominare bei der 
Ausführung.“41 

Der „Durchbruch“42 der Tatherrschaftslehre begann mit der finalen Handlungslehre 
Welzels, soweit ersichtlich unabhängig von Lobes Arbeit entwickelt. Nach dieser setze 
eine Handlung zweckgelenktes, also vom Ziel her gedachtes Verhalten voraus.43 Als Täter 
betrachtete Welzel denjenigen, der die Tat „durch planvoll steuernden Verwirklichungs-
willen“ gestaltet.44 Maßgeblich sei demnach, dass die Tat objektiv Werk des Täters sei, er 
also in der Tat seinen Willensentschluss zweckbewusst durchgesetzt und dadurch finale 
Tatherrschaft innehabe.45 Um diese Voraussetzungen erfüllen zu können, könne sich der 
Täter zwar auch eines anderen bedienen, allerdings sei Tatherrschaft des Hintermanns 
nur möglich, wenn beim Vordermann ein Strafbarkeitsmerkmal fehle, er also Werkzeug-
qualität aufweise.46 

In eine ähnliche Richtung geht auch das Täterschaftsverständnis Gallas’. Dieser be-
trachtete die Täterschaft als die Vornahme der vom jeweiligen Tatbestand vorgesehenen 
Handlung, wofür er als Tatherrschaft einen finalen Akt eines bestimmten Sinngehalts 
forderte.47 Für vorsätzliche Erfolgsdelikte verlangte er am Beispiel des Totschlags, dass 
der Täter „nach einem Programm verfährt, dessen Verwirklichung ihm den Todeser-
folg ‚in die Hand gibt‘.“48 Die von ihm eingesetzten Mittel müssen also jedenfalls aus 
Tätersicht „geeignet sein, die Herbeiführung des tatbestandsmäßigen Erfolgs als sein 
Werk und ihn insoweit als ‚Herrn der Tat‘ erscheinen zu lassen“49, sodass die Abgrenzung 
zwischen Täterschaft und Teilnahme beim vorsätzlichen Erfolgsdelikt nach der so ver-
standene Tatherrschaft erfolge.50 Für die mittelbare Täterschaft verlangte Gallas eine der 
unmittelbaren Tatbegehung gleichwertige Tatherrschaft, was bei eigenhändigen sowie 
Sonderdelikten nicht möglich sei und bei anderen Delikten verlange, dass der Tatmittler 
vorsatzlos oder unfrei handle.51 Handle hingegen der Tatmittler vollverantwortlich, müs-

39  Lobe, AT, S. 123.
40  Lobe, AT, S. 123.
41  Lobe, AT, S. 123.
42  Lehmann, Mittelbare Täterschaft durch Versetzen in einen Motivirrtum, S. 122.
43  Welzel, NJW 1968, 425 (425 f.).
44  Welzel, StrafR, S. 100 (inkl. Direktzitat).
45  Welzel, ZStW 58 (1939), 492 (542 f.).
46  Welzel, ZStW 58 (1939), 492 (544); ders., SJZ 1947, 645 (650).
47  Gallas, Beiträge zur Verbrechenslehre, S. 95.
48  Gallas, Beiträge zur Verbrechenslehre, S. 89.
49  Gallas, Beiträge zur Verbrechenslehre, S. 89 f.
50  Gallas, Beiträge zur Verbrechenslehre, S. 90.
51  Gallas, Beiträge zur Verbrechenslehre, S. 97 f.
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